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Leitsätze des Urteils 

1. Beamte — Klage — Beschwerende Maßnahme — Nach erneuter Prüfung einer früheren 
Entscheidung erlassene ablehnende Entscheidung über die Zulassung zum Auswahlverfahren 
— Klagefrist — Beginn — Mitteilung der neuen Entscheidung 

(Beamtenstatut, Artikel 90 und 91) 

2. Beamte — Einstellung — Auswahlverfahren — Auswahlverfahren aufgrund von Prüfungen 
— Erforderlichkeit von Hochschuldiplomen — Begriff des Hochschuldiploms — Beurteilung 
nach dem Recht des Staates, in dem die Ausbildung absolviert wurde 

3. Beamte — Einstellung — Auswahlverfahren — Nichtzulassung — Beschwerende Verfügung 
— Begründungspflicht — Umfang 

(Beamtenstatut, Artikel 25 Absatz 2; Anhang III, Artikel 5) 

1. Eine Entscheidung, durch die der Prü
fungsausschuß für ein Auswahlverfahren 
die Zulassung eines Bewerbers zu den Prü
fungen ablehnt, nachdem er auf Antrag 
des Betroffenen dessen Bewerbung erneut 
geprüft hat, tritt an die Stelle der früheren 
Entscheidung des Prüfungsausschusses 
und kann nicht als bloße Bestätigung die
ser Entscheidung angesehen werden. 

Da es sich um die Entscheidung des 
Prüfungsausschusses für ein Auswahlver
fahren handelt, die ohne vorherige 
Beschwerde beim Gericht angefochten 
werden kann, beginnt die Klagefrist mit 
der Mitteilung dieser neuen Entschei
dung. 
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2. Da weder eine Verordnung oder Richtli
nie, die auf von den Gemeinschaftsorga
nen veranstaltete Auswahlverfahren zur 
Personalgewinnung anwendbar wäre, 
noch die Ausschreibung des Auswahlver
fahrens eine anderslautende Bestimmung 
enthält, ist das für die Zulassung zum 
Auswahlverfahren geltende Erfordernis 
des Besitzes eines Hochschuldiploms not
wendigerweise in dem Sinn zu verstehen, 
den das Recht desjenigen Mitgliedstaats 
diesem Ausdruck beimißt, in dem der Be
werber das Studium, auf das er sich be
ruft, absolviert hat. 

Da die Mitgliedstaaten für die Organisa
tion des Hochschulunterrichts zuständig 
sind, haben die Gemeinschaftsorgane 
aufgrund ihrer Pflicht zu loyaler Zusam
menarbeit mit den Mitgliedstaaten die 
von diesen im Rahmen ihrer Zuständig
keit erlassenen Vorschriften zu beachten. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich 
um verfassungsrechtliche Bestimmungen 
handelt. 

3. Die Verpflichtung aus Artikel 25 Absatz 
2 des Statuts, jede beschwerende Verfü
gung mit Gründen zu versehen, soll zum 

einen dem Betroffenen die notwendigen 
Hinweise für die Feststellung geben, ob 
die Entscheidung in der Sache begründet 
ist, und zum anderen die richterliche 
Prüfung der Rechtmäßigkeit ermögli
chen. 

Eine Entscheidung, durch die ein Prü
fungsausschuß die Zulassung eines Be
werbers zu den Prüfungen eines Aus
wahlverfahrens mit der Begründung ab
lehnt, daß er nicht die Voraussetzung des 
Besitzes eines Hochschuldiploms erfülle, 
ist ausreichend mit Gründen versehen, 
wenn in ihr klar angegeben ist, weshalb 
der Prüfungsausschuß das vom Bewerber 
vorgelegte Zeugnis nicht als Hochschul
diplom angesehen hat, und ferner darin 
festgestellt wird, daß sich der Prüfungs
ausschuß nicht durch die vom Betrof
fenen angeführten Entscheidungen der 
Prüfungsausschüsse für andere Auswahl
verfahren gebunden gefühlt hat, denen 
zufolge Inhaber des gleichen Zeugnisses 
zu von anderen Gemeinschaftsorganen 
zur Besetzung gleichwertiger Stellen ver
anstalteten Auswahlverfahren zugelassen 
worden sein sollen. 
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